
 

 

Rubrik: Gerichtliche Entscheide und Vorladungen im SHAB 
Unterrubrik: Weiterer Gerichtsentscheid 
Publikationsdatum: SHAB 25.02.2021 
Voraussichtliches Ablaufdatum: 25.08.2021 
Meldungsnummer: UV02-0000000631 
 

Publizierende Stelle 
Bezirksgericht Zürich - Konkursgericht Zürich, Wengistrasse 30, 8004 Zürich

Gerichtlicher Entscheid Auto Gewerbe Verband 
Schweiz (AGVS) gegen SwissAutohaus GmbH in 
Liquidation

Klagende Partei:  
Auto Gewerbe Verband Schweiz (AGVS) 
CHE-107.811.810 
Wölflistrasse 5 
3006 Bern 

Beklagte Partei:  
SwissAutohaus GmbH in Liquidation 
CHE-407.934.271 
Rümlangstrasse 73 
8052 Zürich 

Angaben zum gerichtlichen Entscheid:  
Nachdem der Konkurs über die Schuldnerin mit Urteil vom 3. Februar 2021 schon 
eröffnet worden ist (Forderungsanmeldung: Konkursamt Aargau Amtsstelle Aarau), 

1. Das Verfahren wird als gegenstandslos geworden erledigt abgeschrieben. 

2. Die Spruchgebühr wird festgesetzt auf CHF 200.–. 

3. Die Kosten werden vom Vorschuss des Gläubigers bezogen, sind ihm aber vom 
Schuldner zu ersetzen. 

4. Schriftliche Mitteilung an die Parteien unter Rücksendung der Beilagen. 

5. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid kann innert 10 Tagen von der Zustellung an 
im Doppel und unter Beilage dieses Entscheids beim Obergericht des Kantons Zürich, II. 
Zivilkammer, Postfach, 8021 Zürich, erklärt werden. In der Beschwerdeschrift sind die 
Anträge zu stellen und zu begründen. Allfällige Urkunden sind mit zweifachem 
Verzeichnis beizulegen. 

Die gesetzlichen Fristenstillstände gelten nicht (Art. 145 Abs. 2 ZPO). 



Geschäftsnummer: EK210058-L 

Entscheiddatum: 19.02.2021 

Gerichtliche Entscheidinstanz:  
Konkursgericht Zürich 

Kontaktstelle:  
Bezirksgericht Zürich - Konkursgericht Zürich, 
Wengistrasse 30,  
8004 Zürich
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